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Haus Fühlingen 
 
Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister, 
 
 
Am 30.Januar 2008 meldete der Kölner Stadtanzeiger:   
„Die Restaurierung und Neugestaltung des Hauses Fühlingen hat begonnen.    
Voraussichtlich in 15 Monaten soll das Gebäude bezugsfertig sein.“ 
 
In der Zwischenzeit konnte jedermann feststellen, dass nicht nur nichts geschehen ist, 
sondern dass das Grundstück und die Ruine frei zugänglich sind und auch für diverse 
Zwecke ( s. Filme und Fotos im Internet ) genutzt werden. 
 
In der Antwort der Verwaltung auf eine mündliche Anfrage der Bezirksvertreterin 
Käthe Reiff aus der BV-Sitzung vom 29. Januar dieses Jahres stellt die Verwaltung 
fest, dass das Amt für öffentliche Ordnung zuständig ist, wenn eine Schließung des 
Grundstücks zur Vermeidung eines Gebäudezutritts durch Unbefugte geboten ist. 
 

1. Welche genauen Voraussetzungen (außer den im 1. Absatz genannten) müssen 
noch gegeben sein, damit das Grundstück des Hauses Fühlingen durch das 
Amt geschlossen wird ? 

2. Welche zusätzlichen  Möglichkeiten hat die Verwaltung, das denkmalgeschützte 
Objekt vor weiterer Beschädigung zu bewahren ? 

3. Ist es für den Bauherrn möglich, im Fall einer weitgehenden oder völligen 
Zerstörung des Hauses ( etwa durch Brandstiftung ), bzw. des irreversiblen 
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Verfalls ohne Rücksicht auf den Denkmalschutz auf dem Grundstück neu und 
kostenreduziert zu bauen?  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 


